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Karlsruher Zeitung .

SS. Freitag , SS . Januar . 1904

Badischer Landtag .

I « . öffentliche Sitzung der Zweiten Kammer
am Donnerstag , den 21 . Januar 1904 .

Am Regierungstisch : Präsident des Ministeriums
der Justiz , des Kultus und Unterrichts vr . Frhr . von
Dusch, Ministerialdirektor Geh . Rat Or . Hübsch, Geh . Rat
Becherer (dessen Anwesenheit in den Berichten über die
14 . und 15 . Sitzung festzustellen versehentlich unterblieb) ,
die Geh . Oberregierungsräte 4)r . Treszer und Buch,
Ministerialrat vr . Reichardt und Amtsrichter vr . Schmidt.

Präsident Iw . Gönner eröffnet die Sitzung nach ^ 10 Uhr
vormittags.

Eingegangen ist :
t . Petition des gemeinnützigen Vereins der Neckarvor¬

stadt Mannheim , die Kasernierung von Dirnen in der 19.
Querstraße betreffend;

ä . Einladung zu dem Bankett der Bürgerschaft der
Stadt Karlsruhe zur Feier des Geburtstages seiner
Majestät des Kaisers , sowie zu dem evangelisch -protestan¬
tischen Fsstgottesdienst.

Tie Petition 1 wird der Petitionskommission über¬
wiesen.

Das Haus tritt sodann in die Fortsetzung der allge¬
nieinen Beratung über das Budget der Justiz , des Kultus
und Unterrichts ein .

Ministerialdirektor Geh . Rat Or . Hübsch : Es ist im
Laufe der letzten Verhandlungen mehrfach der Besorgnis
Ausdruck gegeben - worden , daß durch den starken Zu -
drang zum juristischen Studium und durch das Verhal
ten der Justizverwaltung dieser Erscheinung gegenüber
kin Hereindrängen von jungen Juristen in die Rechts¬
anwaltschaft stattfinde und damit diesem Berufe unter
Umständen ungeeignete Elemente zugeführt werden . Es
>it insbesondere auf eine Eröffnung hingewiesen worden ,
die einer Anzahl junger Referendäre dahin gemacht wor¬
den sein soll , daß sie keine Aussicht auf Anstellüng im
Staatsdienste hätten . Eine kurze Darstellung der Grund¬
sätze, von welchen die Justizverwaltung bei den Prüülnaen und bei der Verwendung der bestandenen Kan¬

didaten - und zwar nicht erst seit heute und infolge ge¬
gebener Anregung — sich leiten läßt , ist daher nicht nur
von Interesse für das Hohe Haus , sondern wird anch zur
Zerstörung unrichtiger Auffassungen und zur Beruhigung
der jungen Juristen dienlich sein .

Was die Prüfungen anlangt , so ist das Maß der
Anforderungen in beiden Prüfungen mit Rücksicht auf den
verstärkten Zugang zum juristischen Studium in keiner
Weise erhöht worden. Die eingetretenen Aenderungen
sind lediglich verursacht durch die veränderte und erwei¬
terte Gesetzgebung . Dagegen ist es natürlich , daß der
Maßstab der an die Leistungen bei Abwägung des- Prü¬
fungsergebnisses angelegt wird , heute bei dem ungewöhn¬
lichen Zudrang allerdings ein strengerer als zu Zeiten sein
wird , wo an Juristen kein Ueberfluß war . Es ist aber
selbstverständlich , daß bei der strengen Beurteilung des
Prüfungsergebnisses niemals eine humane Berücksichti¬
gung aller derjenigen Vorkommnisse fehlt , welche bei
Prüfungen in der Person des einen oder anderen Kan¬
didaten — wie Krankheit, Familienvorfälle — immer
einzutreten pflegen. Uebrigens muß darauf hingewiesenwerden , daß eine schärfere Zurückweisung ungenügend
vorbereiteter Elemente hauptsächlich bei der ersten Prü¬
fung stattzufinden hat , und zwar aus dem Grund , weil
die Zurückweisung in der zweiten Prüfung , nachdem an
Zeit und Geld große Opfer gebracht worden sind , und
wo die Wahl eines anderen Berufes ' viel schwerer ist , un¬
gleich härter empfunden werden must.

Was die Auswahl bei der V e r w e n d u n g der jungen
Juristen betrifft , so sind bezüglich der Rechtspraktianten
die bestehenden Vorschriften über den Vorbereitungsdienst
maßgebend . Eine Verwendung von Rechtspraktikanten
wird bei der großen Zahl von Referendären , unter den
jetzigen Verhältnissen gegen Vergütung kaum in Frage
kommen . Jedenfalls konnten nur die besseren Prüfungs¬
ergebnisse berücksichtigt werden . Bezüglich der Verwen¬
dung der Referendäre muß ich aber mit aller Entschieden¬
heit betonen, daß , wenn auch ein Recht auf Verwendung
im "Staatsdienst nicht besteht — und ein solches besteht
nirgends in Deutschland — , entschieden seitens der Ju¬
stizverwaltung der Grundsatz befolgt wird , daß , wer bei
der zweiten Prüfung das erforderliche Maß von Kennt¬
nissen nachgewiesen hat , auch im Staatsdienst Verwen -
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düng sinderi soll . Wenn etwa anders lautende , Aeutze-
rungen gefallen sinch und es dabei sich nicht um Miß¬
verständnisse handeln sollte , so decken solche sich durchaus
nicht mit den Absichten der Justizverwaltung .

Selbstverständlich ist , daß die Verwendung im Staats¬
dienst nur nach der vorhandenen Möglichkeit und nach der
Reihenfolge des Prüfungszeugnisses stattsinden kann.

Bei entschredener Betonung dieser grundsätzlichen Auf¬
fassung müssen jedoch zwei Beschränkungen festgehalten
werden. Es wird im allgenieinen nach beendigter 2 . Prü¬
fung der freien Wahl des bestandenen Kandidaten Raum
gegeben , sich dem Justizdienst , der innern Verwaltung oder
der Anwaltschaft zuzuwenden. Tann aber müssen wir sest-
halten , daß denjenigen Referendaren , welche in die Ver¬
waltung nicht übernommen werden und nicht in die
Rechtsanwaltschaft gegangen sind , nicht sreigestellt wer¬
den kann , ob sie in der streitigen oder freiwilligen Ge¬
richtsbarkeit, also bei den Gerichten oder den Notariaten
Dienste leisten wollen . Es ist eine durchaus falsche An¬
sicht der jungen Juristen , daß eine Verwendung im No¬
tariatsdienst eine Zurücksetzung bedeute . Es ist dies
eine Verkennung der verantwortungsvollen und schwie¬
rigen Aufgaben des Notarsdienstes , die durchaus nicht
gerechtfertigt ist . Dementsprechend haben wir auch Kan¬
didaten mit besseren Prüfungsergebnissen der Verwen¬
dung im Notarsdienst überwiesen und müssen wir der
Ansicht entschieden entgegentreten , als ob der Notarsdienst
dazu da sei , uni die Leute mit minder guten Eramens -
ergebnissen auszunehmen.

in städtischen Beamtungen 4 , es dienen zurzeit 3 und z
sind wegen Krankheit und sonst beurlaubt . Ohne Be-
zahlung volontieren zurzeit eigentlich nur 4 Referendare.
Es wird natürlich sich dieses Verhältnis weniger gün¬
stig gestalten , wenn die Voraussetzungen für die Ver¬
wendung der Refendäre andere werden , als dies zurzeit,
durch Erkrankungen und Vertretung einer größe¬
ren Anzahl von Richtern der Fall ist .

Hinter der Ziffer von 155 Referendaren stehen aller¬
dings nun 341 Rechtspraktikanten, welche im Laufe der
nächsten Jahre zur zweiten Prüfung kommen werden,
darf also wohl als wünschenswert bezeichnet werden , das
der Zudrang zum juristischen Studium sich vermindere.
Es kann aber andrerseits nicht als erwünscht erachtet wer¬
den , tvenn durch Bestärkung übertriebener Besorgnisse
und durch falsche Auffassungen den jungen Juristen der
Mut und die Freude an dem Beruf und der Weiterbil¬
dung in demselben beeinträchtigt wird . Wir möchten hof¬
fen, daß diese Darlegung Ihre Billigung findet und der»
Vertrauen der jungen Juristenwelt in die Gerechtigkeit
und das Wohlwollen der Verwaltung begegnen wird .

Eine weitere selbstverständliche Beschränkung der grund¬
sätzlichen Verwendung aller Anwärter des Justizdienstes
liegt darin , daß die Justizverwaltung sich Vorbehalten
muß . auch da . wo das Ergebnis der Prüfung an sich
befriedigend und genügend ist , einen Kandidaten vom
staatlichen Dienst zurückzuweisen , der sich nach seinem
dienstlichen Verhalten in der Vorbereitungszeit oder
nach seiner Persönlichkeit nicht dazu eignet . Einen der¬
artigen Vorbehalt muß jede Verwaltung machen , die ihrer
Pflicht und Verantwortlichkeit , den : Dienste tüchtige und
zuverlässige Beamte zuzusühreu , gerecht werden will .

Ein Hineindrängen ungeeigneter Elemente in die An¬
waltschaft wird hieraus nicht zu besorgen sein , da in
allen Fällen — und solche sind doch wohl nur selten —,
in denen die Zurückweisung eines jungen Juristen von :
staatlichen Dienst aus dem Grund sittlicher Bemängelung
stattsindet , die Anwaltskammer , die ja vor jeder Zulas¬
sung zur Anwaltschaft zu hören ist, sich gegen dieselbe aus¬
zusprechen in der Lage ist .

Es wird das Hohe Haus interessieren, einige stati¬
stische Nachweisungen über den Zugang zur An¬
waltschaft zu erhalten .
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Im Jahre 1899 sind von 63 Kandidaten 9 , im Jahre
1900 von 71 Kandidaten 7 , im Jahre 1901 von 61
Kandidaten 13 , im Jahre 1902 von 90 Kandidaten 21 ,
ini Jahre 1903 von 78 Kandidaten 15 zur Anwaltschaft
überaegangen . Es hat also der Zugang im letzten Jahr
etwas abgenommen, immerhin sind es erhebliche Ziffern
gegenüber der Gesamtzahl der Anwälte . Aber es ist
mit Sicherheit anzunehmen , daß der geringste Teil die¬
ser Leute unfreiwillig , auf Grund einer Zwangslage den
Anwoltsberuf gewählt hat . Es beträgt zurzeit die Ge¬
samtzahl der Reserendäre in der Justizverwaltung - 155.
Davon sind in der streitigen Gerichtsbarkeit 81 , im No¬
tariat 43 verwendet . Bei der Anwaltschaft sind zurzeit
8 Reserendäre beschäftigt , und zwar , wie Wohl anzuneh¬
men ist , gegen Bezahlung . Es befinden sich im Reichs¬
dienst (Militärjustiz - und Kolonialdienst) 9 Reserendäre,

Abg . Benedey : Ich will zunächst einige Fragen dei
Reichsgesetzgebung und im Anschluß daran einige speziell
badische Wünsche zur Sprache bringen . Verschiedene Vor¬
redner haben die Reform der Strafpro -
zeßordnung berührt . Die - Arbeit befinde!
sich allerdings erst in einem Vorstadium.
Immerhin dürften die Ansichten eines Praktiken-
hierüber für die Regierung von Interesse sein
Ich stimme mit dem Abg . Muser darin überein , daß du
Stellung der Verteidigung im ganzen Vorverfahren durch¬

aus nicht ihrer Wichtigkeit entspricht, daß der Verteidigei
erst viel zu spät in die Lage kommt, in den Gang des Ver¬
fahrens einzugreisen. Nach der 'Gesetzesvorschrift kam
sich allerdings der Angeklagte in jeder Lage des Ver¬
fahrens eines Verteidigers bedienen. Aber in vieler
Fällen hat der Angeklagte davon keine Kenntnis . Prak¬
tisch wird der Angeklagte in den meisten Fällen erst in!
der Mitteilung der Anklageschrift einen Verteidiger er¬
halten . Der Verteidiger müßte viel früher ausgestellt un<
ihm viel weitgehendere Befugnisse zugestanden werden
Es müßte ihm eigenes Eingreifen durch Aufträge an dii
Kriminalpolizei möglich sein , wie dies schon vom verstor
denen Reichstagsabg . Munckel im Reichstag .vertrete:
worden ist .

Einen speziellen Wunsch für Konstanz möchte ich cnu
zur Sprache bringen . Hier kommt die Verteidigung ers
in einem sehr späten Stadium zur Wirksamkeit, namen!
lich beim Schwurgericht . Bekanntlich sind Waldshut W
Konstanz zu einem Schwurgerichtsbezirk vereinigt . Wem
die Voruntersuchung nun in Waldshut stattfindet , ist de
Angeklagte dort in Haft und wird erst sehr kurz vor de
Hauptverhandlung , oft nur 2 bis 3 Tage vorher , nal
Konstanz überführt . Es ist doch ein ganz exorbitante
Zustand , daß der Verteidiger erst wenige Tage vor de
Hauptverhandlung seinen Klienten sieht und spricht . Di
Leute aus der Waldshuter Gegend sind schwiev
ger Natur . Man findet wenig geständig
Angeklagte darunter . Ilm so mißlicher ist
für den Verteidiger ; es sollte ihm möglich sein , den A"
geklagten mindestens 14 Tage vor der HauptverhandluN
kennen zu lernen , die lleberführung nach Konstanz mW
im gleichen Zeitpunkt erfolgen .

Tie ' B e st i m m u n g des Z 497 der Straf
Prozeßordnung ist dringend reformbedist
tig . Sie sagt, daß die Kosten des Verfahret
der Angeklagte trägt , wenn er zur Strafe vck
urteilt wird : Unter welchem Gesichtspunkt, ist einerle
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Ich habe in meiner Praxis einen Fall erlebt , daß jemand
wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt ,
und schließlich wegen Tätlichkeiten zu 3 M . Geldstrafe
verurteilt wurde. Er hatte einen umfangreichen
Entlastungsbeweis angetreten , und der Staatsanwalt¬
schaft gegenüber den Prozeß mindestens zu neun Zehntel
gewonnen , mußte aber die gesamten, beträchtlichen Ko¬
sten tragen . Man kann schon den Fall konstruieren , daß
jemand wegen Mordes angeklagt, aber wegen Tätlich¬
keiten zu 3 M . Geldstrafe verurteilt wird , und Tausende
an Kosten zu zahlen hat . Hier sollte eine billige Vertei¬
lung der Kosten , wie im Zivilprozeß , stattfinden . Ich
bitte die Großh . Regierung , eine Aenderung dieser Vor¬
schrift ins Auge - fassen zu wollen.

Es ist ferner betont worden, daß die Zu¬
sammensetzung der Schwur - und Schöf¬
fengerichte nicht die richtige sei . Ich bin der
gleichen Ansicht und habe ihr auch schon auf
früheren Landtagen Ausdruck gegeben. Ich bin über¬
zeugter Anhänger der Schwurgerichte. Aber so , wie e?
bei uns gemacht wird , ist es kein ideales Gericht. Dem
Schwurgerichte liegt die Idee zugrunde , daß eh ein
Volksgericht sei und die Stimme des Volksgewissens zum
Ausdruck bringen solle . Dies geschieht aber tatsächlich
nicht . Die Geschworenenbank ist eine Honoratiorenbank ,
keine Volksbank. Dies hängt auch damit zusammen, daß
für den Geschworenendienst keine Entschädigung gewährt
wird . Auch hier hat man Redensarten gemacht : Dies ist
ein Ehrenamt . Dafür darf nichts bezahlt werden . Dies
ist aber nur ein Scheingrund . Durch schöne Reden wurde
nur verdeckt, daß ein allgemeines Recht aller
Klassen zu einem Privileg der besitzenden
Klasse gemacht wurde . Der intelligente Arbeiter , der
kleine Handwerker ist von der Geschworenenbank fast ganz
ausgeschlossen , würde seine Sache aber m̂indestens
ebenso gut oder besser machen , als irgend ein wohlhaben¬
der Mann oder Beamter aus irgend einem abgelegenen
Schwarzwaldort . Der Mangel an Entschädigung hat
auch praktische Nachteile für die Rechtspflege. Es ist ganz
natürlich , daß man die weit hergeholten Leute nicht län¬
ger da behält, als irgend nötig .

Es liegt nicht im Interesse der Rechtsprechung , daß die
Sachen so zusammengedrängt werden . Was man diesen
einfachen Leuten hier zumutet , geht vielfach über ihre
Kräfte . Die Gewährung einer Entschädigung ist also
auch im technischen Interesse der Rechtsprechung . Hier
einzugreifen, ist ja allerdings in erster Linie Sache der
Reichsgesetzgebung . Durch eine entsprechende Instruktion
an die damit betrauten Organe könnte aber meines Er¬
achtens doch die Justizverwaltung darauf einwirken, daß
jeder zum Amte eines Schöffen und Geschworenen Ge¬
eignete, ohne Ansehen der Parteistellung , auch berufen
wird . Ich begrüße in dieser Hinsicht die Ausführungen
des Herrn Ministers und hoffe, daß dieselben nicht ganz
ohne Wirkung bleiben werden . Ich habe aber nach den
bisher gemachten Erfahrungen den Eindruck, als ob nicht
überall so Verfahren würde, wie verfahren werden sollte .

Es sei mir sodann gestattet, mit einigen Worten auf die
Frage der Reform unseres Strafgesetz¬
buchs einzugehen. In erster Linie ist in den bisherigen
Verhandlungen von den Rednern zweier Parteien der
8 93 des Reichsstrafgesetzbuchs erwähnt worden . Tie
hierauf bezüglichen Ausführungen haben mich durchaus
sympathisch berührt . Insbesondere begrüße ich die Dar¬
legungen des Herrn Abtz . Schmidt , dessen Partei man
doch gewiß nicht im Verdachte umstürzlerischer Tendenzen
haben kann. Allerdings gehe ich noch einen Schritt
weiter als er, indem ich unter den heutigen Zuständen

als das einzig richtige die vollkommene Aufhebung des
8 95 verlange . Diese Zustände drängen geradezu zu
einem solchen Verlangen . Es ist unhaltbar , daß der
Monarch des Reichs und neuerdings sogar auch noch der
Deutsche Kronprinz bei jeder Gelegenheit in der schrosf-
sten Weise in das politische Treiben eingreifen und be¬
leidigend — ich erinnere an den Ausdruck „ Vaterlands¬
lose Gesellen " — gegen Parteien Vorgehen . ( Glocke des
Präsidenten .)

Präsident Or . Gönner weist darauf hin , daß es im
Hause Sitte sei , bei der Debatte das Oberhaupt des Reichs
außer acht zu lassen , wenigstens soweit eine Kritik des¬
selben in Frage käme . Eine solche sei nicht Sitte .

Abg . Venedey : Ich bestreite nicht, daß diese Sitte
besteht . Es ist mir aber keine Bestimmung der Geschäfts¬
ordnung bekannt, die eine derartige Kritik verbietet.
Auch von anderer Seite ist eine solche früher , soviel mir
bekannt, schon erfolgt.

Präsident vr . Gönner : In dieser Form aber nicht .

Abg . Venedey (fortfahrend ) : Allerdings , aber unter
anderen Umständen, als wir sie heute haben . Meine per¬
sönliche Ansicht ist, daß die heutigen Zustände auf unser
öffentliches Leben einen demoralisierenden und verschlech¬
ternden Einfluß ausüben müssen . Das gehört zwar zum
Gebiete der Reichsgesetzgebung . Ich meine aber doch , die
Justizverwaltung könnte , wie das auch schon in anderen
Fällen geschehen ist , eingreifen. So hat meines Wissens
die würtembergische Justizverwaltung die Anordnung er¬
lassen , daß in Fällen , wo offenbar aus Unverstand oder in
der Trunkenheit eine Majestätsbeleidigung begangen
worden sei , keine Verfolgung eintreten solle . Eine gleiche
Anweisung unserer Justizverwaltung wäre angezeigt , zu-
mals das Strafminimum — es hat das auch der frühere
Abg . Fieser bedauert — nicht niedriger ist und auch selten
angewendet wird.

Die übrigen Wünsche auf diesem Gebiete will ich k .irz
fassen . Ich .möchte nur betonen, daß die Strafminima
in unserem Strafgesetzbuch meines Erachtens viel zu hoch
sind , und nach dem Vorbild des französischen Strafgesetz¬
buchs auch bei uns allgemein mildernde Umstände zuge¬
lassen werden sollten .

Von verschiedenen Seiten ist auf die Konstatie -
rung der Vorstrafen eingegangen worden . Der
seitens der Justizverwaltung seinerzeit hierzu ergangene
Erlaß wurde sehr begrüßt und hat seine gute Wirkung
getan . Es könnte aber nichts schaden, wenn er von Zeit
zu Zeit wieder ins Gedächtnis zurückgerufen würde .

Ich will mich nun noch einigen speziell badi¬
schen Wünschen zuwenden . Hier möchte ich zunächst
der Einrichtung der G e r i ch t s k a s s e n , mit der in
Karlsruhe ja ein Anfang gemacht wurde, entschieden das
Wort reden. Ich selbst habe gelegentlich in der Schweiz
gesehen , wie prompt und glatt die Gerichtskassen arbeiten
im Gegensatz zu unserem beschwerlichen und unangeneh¬
men Verfahren . Ich begrüße den in Karlsruhe gemachten
Anfang und möchte nur wünschen, daß bald allgemein stn
Lande Gerichtskassen eingerichtet werden.

Unter den jüngeren Juristen des Landes hat die l an -
desherrliche Verordnung vom 27 . August
1903 , betreffend die Vorbereitung zum höheren öffent¬
lichen Dienst in der Justiz und der inneren Verwaltung ,
berechtigtes Aufsehen erregt . Es ist darin zunächst die
praktische Vorbereitungszeit von 3 auf 3 ' / - Jahre aus¬
gedehnt , nnd zwar mit rückwirkender Kraft . Gegen bei¬
des will ich nichts einwenden . Wohl aber enthält diese



126

Verordnung eine Bestimmung , die mit 8 2 des. Gerichts¬
verfassungsgesetzes kaum in Einklang zu bringen ist .Ich glaube , daß wer ^>en Vorbereitungsdienst durchge¬macht hat , zum zweiten- Examen zugelassen werden und
nach bestandenem zweiten Examen im Staatsdienst ange¬stellt werden muß .

Nun ist aber eine Bestimmung vorhanden , welche sagt,daß die nach dem Inhalt der D i e n st z e u g n i s s e nichtgenügend vorbereiteten Rechtspraktikanten von der zwei¬ten Prüfung zurückgewiesen oder ihnen eine Verlängerungdes Vorbereitungsdienstes auferlegt werden kann. Ichhalte diese Bestimmung für sehr rigoros und möchte be¬zweifeln, ob sie mit dem Gedanken dos Gerichtsverfas¬sungsgesetzes in Einklang zu bringen ist, welches alsdrittes Erfordernis für die .zweite Staatsprüfung die
Dienstzeugnisse nicht kennt. Ich habe gegen die Dienst¬zeugnisse nicht nur dieses prinzipielle , sondern auch Prak¬tische Bedenken, denn der Wert der Tienstzeugnisse ist einsehr problematischer, da allgemeine Grundsätze, die beiAusstellung derselben maßgebend sein sollen , nichr be¬stehen , Es wird dabei die Persönlichkeit des Ausstellen¬den eine große Rolle spielen ; es gibt eine Reihe von Vor¬gesetzten, die die Zeugnisse nach einem Schimmel durchden Aktuar fertigen lassen , andrerseits gibt es solche,welche ihre Ueberreiztheit und ihre häuslichen Unan¬nehmlichkeiten auch in den Dienstzeugnissen zum Ausdruckkommen lassen . Durch schlechte Zeugnisse kann so man¬chem jungen Manu ein Strich durch seine ganze Kar¬riere gemacht werden. Ich weise auch darauf hin , daß esdem Praktikanten nicht einmal ins Belieben gestellt ist ,einen Vorgesetzten , der ihm nicht hold ist, zu wechseln,sondern daß dies erst nach einem halben Jahre mög¬lich ist . Bei aller Hochachtung vor der Vortrefflichkeitunserer Beamten , es gibt doch Leute, die nicht frei sindvon Vorurteilen , Ich halte ein Revision dieser Be¬stimmung, die allzu rigoros ist , für dringend erforderlich.Ich möchte , hieran anknüpfend, noch einige Bemerkungenmachen hinsichtlich der Vorbereitung zurRechtsanwaltschaft , Ich für meine Person binGegner des Bienniums , Einen Praktischen Wert hatteein solches höchstens , wenn es bei einem Rechtsanwalt,und nicht , wenn es bei kleinen Amtsgerichten oder No¬tariaten Angebracht werden müßte . Es würde nur un-gerechterweise die Vorbereitungszeit verlängert werden,außerdem noch, ohne daß ein Entgelt bezahlt würde. Eshätte aber auch noch ein weiteres Bedenken , denn manmüßte damit auch einen Zwang gegenüber den Anwältenverbinden, aber dafür würde sich mancher Anwalt , na¬mentlich solche mit großer Praxis , bedanken , daß manihm zumutet , einen jungen Mann auszubilden , um dannriskieren zu müssen , daß der junge Anwalt sich am glei¬chen Platz niederläßt : das wäre eine starke Zumutung ,Ich bin überhaupt der Meinung , man könnte es bei denbestehenden Vorschriften belassen , denn man bedenke,daß der Anwalt zuerst 9 Jahre Gymnasium , dann 3' / ^oder 1 Jahre Studium , dann 3*/ - Jahre Vorbereitungbei verschiedenen Behörden und außerdem noch sein Mili -tärjahr absolvieren muß , so daß der junge Mann , der mit19 Jahren das Gymnasium verläßt , frühestens mit 28Jahren daran denken kann, sich selbständig zu machen .Hierzu noch 2 Jahre zuzufügen , würde unbemitteltenLeuten den Zugang zum juristischen Studium noch mehr,als es schon der Fall ist, erschweren .

Vor allen Dingen ist der Umstand, daß der jungeJurist nach dem zweiten Examen noch mehrere Jabrewarten muß , ein rein zufälliger . Ich erinnere mich, daßLeute kaum ein Jahr nach dem zweiten Examen Amts¬richter geworden sind , daß ferner Rechtspraktikantenmehrere Monate als Amtsrichter beschäftigt wurden . Eshängt eben vom Zudrang und vom Abgang ab. Da tre¬

ten öfters rasch Veränderungen ein, so daß man froh ist,Leute zu haben, um sie anstellen zu können.
Gegenüber dem vielfach empfohlenen Biennium weise

ich darauf hur, daß in früherer Zeit die allgemeine Vor¬
bereitung viel kürzer war , . Bis etwa 1870 betrug sie2 Jahre , dann Jahre , jetzt aber beträgt sieJahre ,

Ich komme zum Resultat , daß man den jetzigen Zu¬stand lassen soll , wie er ist . Juieta non movere . DerStaat ist nicht dazu da, die Anwaltschaft vor der drohen¬den Konkurrenz zu schützen . Es ist nicht stichhaltig , wennman auf die Aerzte abhebt. Der ärztliche Beruf ist einfreies Gewerbe, Die Aerzte müssen sich die Konkurrenzder Kurpfuscher gefallen lassen. Die Anwaltschaft hatihre Interessen immer selber zu wahren verstanden.Wenn einer einmal 28 Jahre alt geworden ist , soll er end¬lich mal selber schwimmen .
Ich will noch eine spezielle Konstanzer Angel e-

genheit zur Sprache bringen . Ich meine die baulichenu , räumlichen Verhältnisse des Landgerichts . Die Räumesind sehr ungenügend . Durch Verlegung der Präsidenten¬wohnung ist allerdings einigermaßen Abhilfe geschaffenworden. Aber vollständig sind die Mängel nicht gehoben .Im Erdgeschosse fungiert ein ganz kleines, lochartiges Ge¬laß als Wartezimmer , Bei Schwurgerichtsverhandlungenmit 50 bis 60 Zeugen genügt dieser Raum natürlich beiweitem nicht ; die Leute stehen dann tagelang in den Gän¬gen herum . Der Raum für die Schwurgerichtssitzungenist völlig unzulänglich . Der Luftraum ist durch Ueber -bauten sehr beeinträchtigt, sodaß die Atmosphäre oft eineTortur für die Organe der Justiz ist . In den oberenStockwerken existiert überhaupt kein Warteraum , Diesteinerne Wendeltreppe mit ihren sich nach dem Dreh¬punkt zu verjüngenden Stufen ist so schmal , daß kaumzwei Personen an einander vorbei können. Für die Ge¬schworenen ist kein besonderes Zimmer vorhanden . Siewerden im Auwaltszimmer untergebracht , das dann füruns eventuell während mehrerer Wochen unbenützbar ist.Es kommt vor, daß man seinen Mantel in diesen ! Zim¬mer ablegt , um in der Registratur Akten einzusehen, unddann bei der Rückkehr das Zimmer von den beratendenGeschworenen besetzt und geschlossen findet und vielleichtstundenlang warten muß , bis man seine Sachen wiederbekommt . Ein Anbau ist also dringend nötig .
Während die Ostfassade des Gebäudes schön und wür¬dig aussielst , befindet sich die Westfassade in einemdeplorablen Zustand , Da springt ein Vorbau , der zugewissen Zwecken dient, weit in die Promenade hineinund sieht von dieser Seite aus , wie eine Warze in einemGesicht, Ursprünglich stand das Gerichtsgebäude an derStadtmauer , die schöne Fassade ging aus die Gerichts¬gasse. Im Lause der Zeit fiel die Stadtmauer und eswurde die elegante Promenade angelegt . Der Hintere Ein¬gang ist jetzt zum Haupteingang geworden, die Straßeauf der guten Seite ist füll und menschenleer . Ter Vor¬sprung ist höchst unanständig . Es muß ein Seitenflügelangebaut -werden . Tie Stadt kann sich nicht mit demHinweis auf die schlechten Finanzverhältnisse vertröstenlassen .

Was die finanzielle Seite anlangt , so möchte ich nurdarauf Hinweisen , daß man die Dienstwohnung des Prä¬sidenten des Landgerichts in einem eleganten Villenvierteluntergebracht hat , und daß — hierauf werde ich nochzurückkommen — im jetzigen Budget mancher '
Posten,z , B , für Verschönerung eines Platzes um ein Amtsge-richtsgebäude 15 000 M „ enthalten ist, der bei weitemnicht so dringend erscheint . Die Stadt Konstanz kann undwird sich nicht gefallen lassen , daß die Abstellung der vor¬handenen Mängel länger hinansgeschoben wird.



Präsident des Ministeriums der Justiz , des Kultus

und Unterrichts vr . Frhr . v. Dusch : Ich beabsichtige
nicht , dem Herrn Vorredner in seiner eingehenden Er¬

örterung der Frage einer Reform unserer Reichsstraf¬

gesetzgebung zu folgen . Ich kann vielmehr nur wieder¬

holen . daß gesetzgeberische Arbeiten mit dem Ziele einer

Reform unseres Strafgesetzbuchs und unserer Strafprozeß -

ordnung zurzeit nicht im Gange sind , daß die Großh .

Regierung aber selbstverständlich , falls sie hierzu in die

Lage kommen sollte , gerne bereit sein wird , die in diesem

Hohen Hause gegebenen Anregungen , soweit die Interessen
der Rechtspflege es als möglich erscheinen lassen , zu be¬

rücksichtigen .

Der Herr Abg . Venedey hat darüber Beschwerde ge¬
führt , daß die Waldshuter Untersuchungsge¬
fangenen , die zur Aburteilung vor das Schwurgericht
Konstanz gelangen , zu spät nach Konstanz verbracht
werden . Die Justizverwaltung wird nun zwar gern ,
etwa durch einen Erlaß an die Staatsanwaltschaft und
das Landgericht Waldshut , dafür sorgen , daß diese
Transporte in Hinkunft tunlichst beschleunigt werden .

Ich möchte aber doch darauf Hinweisen , daß in Schwur¬

gerichtsfällen , wo der Abschluß der Untersuchung oft erst
in der letzten Zeit , wenige Tage vor dem Termin möglich
ist . ein früherer Transport nicht immer zu bewerk¬

stelligen sein wird .

Der Herr Abg . Venedey hat sodann auf den 8 497

der Strasprozeßordnuog abgehoben und die unter

Umständen sehr schwere Folge beklagt , daß auf Grund

dieser Vorschrift oft einem Angeklagten die gesamten
Kosten auferlegt werden , der wegen eines schweren Delikts

angeklagt , nachher aber wegen einer ganz leichten Ver¬

fehlung verurteilt wird . Die strikte Konsequenz des Ge¬

setzes ist dies ja allerdings und sie mag unter Umständen

recht erhebliche Härten enthalten . Allein sie wird doch
nur in wenigen Fällen eintreten , und in diesen wäre es

doch wohl das Einfachste , nicht auf dem Wege einer

Aenderung der Gesetzgebung vorzugehen , sondern sich an
das Justizministerium zu wenden . Ich kann zusichern ,
daß durch dieses dann , wie es auch in geeigneten Fällen
seither schon geschehen ist , im Gnadenweg die Kosten
niedergeschlagen werden .

Der Herr Abg . Venedey hat weiter gemeint , die Justiz¬
verwaltung könne und solle auf die gleichmäßige Berück¬

sichtigung aller Stände bei Wahl der Schöffen und

Geschworenen einen Einfluß ausüben . Auch hier wieder¬

hole ich , daß der Landesjustizverwaltung irgend ein Ein¬

fluß auf die Auswahl , die durch den gemäß 88 4 "

des Gerichtsversassungsgesetzes gebildeten Ausschuß erfolgt ,
nicht zukommt . Ich habe daher Bedenken , bestimmte
Direktiven in dieser Hinsicht zu geben . Nach den bis¬

herigen Erfahrungen gewinnt es übrigens nicht den Ein¬
druck , als ob ein großer Zudrang zu dem Amte eines

Schöffen und Geschworenen stattfinde . Im Gegenteil , es

sieht aus , als ob sich viele , wenn ich mich so aussprechen
darf , darum drückten , sich diesem Amte zu entziehen
suchten . Einzelne Stände aber auszuschließeu , liegt der

Jntension der Justizverwaltung völlig fern . Wenn da
und dort eine solche Ausschließung vorgekommen sein
sollte , so liegt das an der Unmöglichkeit , derzeit den

Schöffen und Geschworenen eine entsprechende Ent¬

schädigung zu geben .

In eine Erörterung darüber , inwieweit unser Reichs -

stra fgesetzbuch einer Reform bedürfe , will ich nicht
eintreten . Der Herr Ministerialdirektor hat das letzte
Mal das erforderliche bereits gesagt . Eine Anordnung ,
wie sie nach Mitteilung des Herrn Abg . Venedey die

württembergische Justizverwaltung erlassen haben soll ,
kenne ich nicht ; ich halte es übrigens auch nicht für ange¬
zeigt , eine solche zu erlassen . Wir in Baden haben uns
über ein Uebermaß an Majesiätsbeleidigungsprozessen
nicht zu beklagen . In Fällen , wo sich jemand in sinn¬
loser Trunkenheit zu einer Majestätsbeleidigung hat
Hinreißen lassen , sollte eine Verfolgung überhaupt nicht
eintreten , da ein Unzurechnungsfähiger für seine Hand¬
lungen strafrechtlich nicht veranwortlich ist .

Der Erfüllung des von dem Herrn Abg . Venedey vor¬

gebrachten Wunsches , es möge der auf die Konsta¬
tierung von Vcr st rasen bezügliche Ministerialerlaß
in Erinnerung gebracht weiden , steht meinerseits nichts
entgegen . Allerdings hat sich ein Bedürfnis hierzu bis¬

her nicht ergeben .

Von größerer Wichtigkeit scheint mir das zu sein , was
der Herr Abg . Venedey bezüglich des 8 12 Abs . 2
der landesherrlichen Verordnung vom 27 . August 1903
über die Ausbildung der Juristen ausgesührt hat .
Ich glaube kaum , daß in dieser Bestimmung
ein Widerspruch mit dem 8 2 des Gerichtsverfassungs¬
gesetzes gefunden werden kann . Letzierer gibt nur den

allgemeinen Rahmen , der durch die Landesgesetzgebung - und

Verordnung auszufüllen ist . Was d e angegriffene Ver¬

ordnung vom vorigen Jahre in dieser Richtung Neues

bringt , verstößt nicht gegen das Gerichtsverfassungsgejetz ;
auch andere Bundesstaaten , z . B . Bayern haben eine

derartige Bestimmung . Sie ist — das hat , scheint mir ,
auch der Herr Aog . Venedey nicht genügend gewürdigt —

in Zusammenhang zu bringen und zu erklären aus dem

Verhältnis , in dem der Rechtspraktikant zum Staate steht .
Er ist nichtetatmäßiger Beamter . 8 1 ? der Verordnung
vom 27 . August 1903 , die Vorbereitung zum öffentlichen
Dienst in der Justiz und in der inneren Verwaltung betr . ,
geht viel weiter als 8 12 . Er gestattet sogar , einen Rechts¬
praktikanten oder Referendär wegen unwürdigen Ver¬

haltens für eine gewisse Zeit oder immer zu entfernen .
8 12 der Verordnung vom 27 . . August 1v03 hat ledig¬
lich den Sinn , daß von einem Rechtspraktikanten gefor¬
dert werden kann und muß , daß er seine Vorbereilungs -

zeit gewissenhaft auszufüllen hat . Die Bestimmung
hat dagegen nicht den Sinn , daß ein Rechtspraktikant
von der zweiten Prüfung wegen objektiv ungenügen¬
der Kenntnisse zurückgewiesen werden kann . Ueber
deren Vorhandensein entscheidet vielmehr das zweite
Examen . Vielmehr handelt es sich hiebei lediglich um
die subjektiven Seite . Ich will übrigens noch bei -

fügm , daß bisher die erwähnte Bestimmung des 8 12

bisher noch nicht angewendet worden ist und daß , falls
sich hiezu Anlaß bieten sollte , selbstverständlich mit der

größten Vorsicht und Berücksichtigung aller persönlicher
Momente vorgegangen werden wird .

Aus das von dem Herrn Abg . Venedey bezüglich der
Rechtsanwaltschaft Ausgesührte will ich nicht näher
eingehen . Ich kann nur wiederholen , daß die Landes¬
justizverwaltung die Einführung eines Bienniums für
sehr wünsö enswert erachtet .

Was das Konstastzer Landgericht anlangt , sodarf ich
Wohl vorausschicken , daß wir beabsichtigen , die hier vor¬
getragenen Beschwerden hinsichtlich einzelner Gebäude am
Schluß der Debatte zusammenfassend zu beantworten .

Ich will hier nur hervorheben , daß meines Erachtens
die Mißstände nicht so schlimm sind . Es ist durch Ent¬

fernung der Präsidentenwohnung der Zustand ganz er¬
heblich verbessert worden . Ich will nur noch aus den
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einen vom Abg . Venedey erwähnten Punkt , nämlich den

Vorbau , der auf der Seite der Allee , „ der Promenade
der eleganten Welt von Konstanz

"
gelegen ist , ein -

gehen . Ich muß sagen , daß wenn man nicht weiß ,
was innerhalb dieses Vorbaues vorgeht , man ihn

für ein Treppenhaus halten kann . Eine Abänderung
in absehbarer Zeit kann ich auch hier unter Hinweis auf
die Finanzlage , auf die ich noch öfters im Laufe der

Debatte verweisen muß , nicht in Aussicht stellen .

Abg . Hcnnig : Es macht mir im allgemeinen einen

eigentümlichen Eindruck , das ; wir in jedem Landtag
immer neue Mittel für Herstellung und Verbesserung von

Staatsgebäudeu bewilligen und jiedesmal wieder neue

Beschwerden hinsichtlich der Gerichtsgebäude zu hören be¬

kommen . Alan könnte so zu dem Glauben kommen , als

ob alles verlottert sei . Ich glaube , das; viel übertrieben

ist , und das; die Großh . Negierung dazu kommt , nicht
alles zu machen , was verlangt wird , sondern weniger .

Ich meine , inan sollte bei der Finanzlage etwas vorsich¬

tiger sein mit dem Drängen nach Neuanschaffungen und

Aenderuugen . Der Herr Berichterstatter hat von der

Geschäftsvermehrung bei den Gerichten gesprochen und

den Grund hierzu in der Einführung des Bürgerlichen

Gesetzbuches gesehen . Dies hat jedoch zweifellos keinen

Einfluß gehabt auf die Strafrechtspflege und die Zu¬
nahme der Geschäfte der Strafjustiz . Ich glaube viel¬

mehr , der materialistische Geist unserer Zeit , der sich im

Zurückdrängen der Religiosität u . Gewissenhaftigkeit gel¬
tend macht , trägt daran die Schuld . Ich bin daher auch

ganz entschieden ein Gegner der Abschaffung der Bestra¬

fung der Gotteslästerung . Bezüglich des Eides macht

es allerdings einen peinlichen Eindruck , wenn man einen

Atheisten schwören hört ; ich meine , es ließe sich für diese
eine andere Form finden ; jedenfalls sollte man den Eid

nicht bei Kleinigkeiten schwören lassen . Wollte man den Eid

vor Gericht abschaffen , dann müßte man auch den Fahnen¬
eid , den Huldigungs - und Beamteneid abschaffen ; dar¬
unter würde aber die ganze bürgerliche Ordnung leiden .
Der Abg . Muser hat nun auch auf solche Leute hingewie¬
sen , die glauben , daß Gott alles höre , und die , tvenn sie
schwören , es für ausfallend halten müssen ,
daß sie Gott noch anrufen sollten . — Aber damit

ist doch nicht das Wesen des Eides erschöpft ,
denn dieses wird gerade aus dem Nachsatz der Eides¬

formel , „ So wahr mir Gott helfe "
, klar . Dadurch will

doch gesagt sein „So wahr ich will , daß Gott mir helfe
im Leben und Sterben , so wahr will ich die Wahrheit
sagen "

. Dieser Gedanke schreckt jeden vor der Abgabe
eines falschen Zeugnisses ab . Ich wundere mich nur , daß
der Abg . Muser , der doch sonst ein gebildeter Herr ist ,
so falscher Ansicht sein kann . Es ist mir daher der Ge¬
danke gekommen , wie unrecht es seinerzeit war , die spe¬
zielle Eidesbelehrung abzuschaffen .

Der Abg . Muser hat ferner den Vorschlag gemacht ,
man solle dafür sorgen , daß im Religionsunterricht in

gehörigen Weise auf die Sünde der Unwahrheit n . deren

Folgen hingewiesen werde . Aber das steht ja in jedem

Katechismus — und der Abg . Rohrhurst hat mich gebeten ,
dies auch bezüglich des evangelisch - protestantischen Kate¬

chismus . hier zu konstatieren , was für eine Sünde die

Lüge ist . Man lese nur im achten Gebote nach , es steht
da das Wort : „ Ein häßlicher Schandfleck an dem Men¬

schen ist die Lüge "
. Eine solche Einschärfung , wie sie

im Unterricht erfolgt , bleibt auch nicht ohne Wirkung , das

habe ich mit Freude erfahren können , als einige junge
Leute , die aus meiucm Unterricht hecvorgegangen sind ,
vor Gericht wegen einer Schlägerei standen : sie haben
hier auf die Frage , ob sie es gewesen seien , ohne weiteres

mit Ja geantwortet . Ich glaube , der Herr Abg . Muser
könnte sich auch einmal damit unterhalte » , etwas ein¬

gehender im Katechismus nachzulesen . (Heiterkeit .)

Abg . Or . Weiß : Eine der Lichtseiten des Nota cs dienst «

ist die , daß bei der Anwesenheit des Notars in den Land¬
orten allerhand Rechtsgeschäfte geordnet werden können ,
die sonst einen Gang in die Stadt erforderten . Gerade

dieser Dienst ist aber durch die Aversierung der Fuhr -

kosteu gefährdet , da hierdurch die Notare veranlaßt sind,
ihre auswärtigen Dienstgeschäfte möglichst zu beschränken .

Infolge der Aversierung haben die "Notare auch noch
unter einem schlimmen Odium zu leiden , denn da der

Bevölkerung bekannt ist , daß der "Notar ein Aversum hat ,
kommt irr ihr der Verdacht auf , der Notar wolle in

seine Tasche wirtschaften . Es würde sich daher empfehlen ,
wenn anstelle der Aversierung einfach ein .Kredit
wie bei den Oberförstern träte .

Es ist nun im Budget die Errichtung neuer etatmäßiger
Stellen und die Umwandlung einiger nicht etatmäßiger
in etatmäßige im Notariate vorgesehen . Ich möchte da¬
bei nur darauf Hinweisen , das; die angemessene Vermeh¬
rung der Notare uns später einmal recht in Verlegen¬
heit bringen kann . Dann möchte ich noch erwähnen , daß
die Abgrenzung der Notariatsbezirke oft eine derartig
unzweckmäßige ist , daß , wie es z . B . bei einer Gemeinde
im Bezirke Eberbach der Fall ist , die Gemeinde einem
anderen Amtsgerichtsbezirk , einem anderen Notariats -

bezirk , einem anderen Forstbezirk und einem andere »

Reichstagswahlbezirk angehört , als die übrigen Gemein¬
den des Amtsbezirks . Es ist mir fast wie Ironie vorge¬
kommen , daß in der Nachweisung der Erledigung der vom
letzten Landtag überwiesenen Petitionen gesagt ist , es

hätten auf ergangene Anregung die Gemeinden zum Teil
die Gehalte ihrer Ratschreiber erhöht und den kleinen Bu-

reanbedarf übernommen . Nackter kann nicht ausgesprochen
werden , daß der Staat die ihm Ankommenden Lasten cmf
andere Schultern abzuwälzen sucht . Das Grundbuchamt
ist ein Staatsamt . Wenn nun der Staat den Gemeinden
sagt , wenn die Ratschreiber ungenügend bezahlt sind , so
erhöht ihre Gehalte , so halte ich dies für sehr ungereimt .

Es ist gesagt worden , mau habe den Ratschreibern die

Gebühren für die Einträge in die Fahrnisversicherungs¬
bücher gelassen . Das heißt doch , den einen bezahlen
lassen , was man für den anderen aufwendet . Der Fahr¬
nis Versichernde soll doch nicht die Grnndbucheinträge be¬

zahlen .

In der Budgetkvmmission wurde eine Vergleichung der

Bezüge der Ratschreiber vor und nach der Neuorganisa¬
tion angestellt . Das Ergebnis ist scheinbar günstig . Ver¬

gleichbar sind natürlich nur die regelmäßigen Bezüge .
In den hier znsammengestellten Orten betrugen die Be¬

züge vor der Neuorganisation , 1601 : 22 571 M . , 1602 :
19 314 M . , 1903 : 23 947 M . , also mehr als vor der

Neuorganisation . Die Klagen der Ratschreiber sind ober

deshalb nicht unberechtigt . Es stellt sich erheblich weniger
heraus , wenn man nicht die absolute , sondern die relative
Höhe der Bezüge in Betracht zieht . Die Bezahlung ist

absolut gleich , aber relativ weit geringer , als früher .

Allerdings hat die Regierung sich etwas entgegenkommend
geäußert und „je nach der Finanzlage " weiteres Ent¬

gegenkommen verheißen . Hier darf aber die Finanzlage
nicht in Betracht kommen . Der Staat hat die Neuorgani¬
sation gemacht , er soll sehen , wo er das Geld dazu ber-

nimmt .
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Was die Verhältnisse des Anmaltstandes anlangt , so
hat das Bestreben , ungeeignete Elemente fernzuhalten ,
seine Berechtigung , Es hat aber keine Berechtigung,
wenn ein Monopol geschaffen werden soll . Insbesondere
wende ich mich gegen die Tatsache , daß in Amtsgerichts¬
städten dem Anwalt die Niederlassung erschwert wird , be¬

sonders, wenn zugleich Zulassung beim Landgericht be¬

gehrt wird . Mir ist bekannt , daß in Breisach ein Anwalt

zum drittenmal um Zulassung zum Landgericht nach¬
suchte. Hieran ist nicht nur die Ausbreitung des Anwalt¬

standes schuld . Wir werden nicht weniger Prozesse ha¬
ben , wenn weniger Anwälte da sind . Da gehen die Leute

zu den Winkelkonsulenten , Eher mich eine Nendernng
des Verfahrens eintreten.

Wenn vielfach Wünsche bezüglich der Gerichtsgebäude
geäußert worden sind , so kann ich schließlich auch nicht
zurückstehen , Es wurde schon vor Jahren anerkannt , daß
das Gerichtsgebäude in Eberbach für seinen Zweck nicht
wehr genügt . Die Verhältnisse sind unhaltbar . Ein
Warteraum ist überhaupt nicht da. Als solcher fungiert
ein kleines Stückchen eines wenig mehr als .1 Meter
breiten Ganges. Er ist zngig und es stehen alte , übel
riechende Petroleumlampen darin . Ein Schöffensaal ist
nicht vorhanden . Dazu wird das Arbeitszimmer des
Amtsrichters benützt. Ein Erweiterungsbau kann rächt
in Frage kommen, denn das Gebäude ist ein alter Kasten
aus dem 15 , Jahrhundert , Die Lichtöffnungen sind
durchaus ungenügend . Es ist nicht richtig , im Hinblick
auf die schlechte Finanzlage mit Neubauten hinranzu-
halten .

Abg , Franz : Ich schließe mich in der Frage der Nat-
schreibergebühren dem Herrn Vorredner an . Ich will
meinerseits eure Darstellung der Verhältnisse in einer
mittleren Stadt geben. In Rastatt ist ein Ratschreiber
mit einem Gehalt von 3000 M, . Er ist durch die Grund -
buchsührnng so in Anspruch genommen , daß er rächt zürn
geringsten Dienst der Stadt herangezogen werden kann.
Die Stadt muß drei Lokale stellen und für Reinigung ,
Heizung und Beleuchtung sorgen . Das macht über 4000
Mark jährlich . Dafür werden vom Staat 17 - bis 1800
Mark vergütet , so daß die Stadt 2200 M . für das
Grundbnchamt zahlen muß . Der Ratschreiber wird aber
von den Arbeiten des Grundbuchamts vollkommen irr An¬
spruch genommen . Also muß auch der Staat alle Ge¬
bühren bezahlen . Wenn die Grundbuchführer in den
großen Städten hunderttausend Mark Gebühren ver¬
dienen, ist es eine Härte, daß die kleinen Städte die Ge¬
bühren zahlen müssen. Wenn der Staat die Gebühren
eimämmt , muß er auch für die Kosten aufkommen.

Abg. Harsch kann sich den von den Abgg , vr . Weißund Franz bezüglich der Grundbnchämter vorgebrachten
Wünschen nur anschließen.

Die Stadt Breiten bezahlt für Oiehalte an den
buchhilfsbeamten, Heizung , Bureaubedürfnisse ust
lich etwa 1700 M . Eine Gegeilleistung dafür eivom Staate nicht. Im allgemeinen wird sonst jed>
auch entsprechend vergiftet ; es ist deshalb unbillig ,Staat den Gemeinden nichts vergütet. Er solltemeindebeamten, die er in Anspruch nimmt, czahlen , Ter Herr Minister hat gemeint, die Grrarbeit werde gegenüber den übrigen von den Ratsczu bewältigenden Arbeiten vielfach überschätzt. Dnicht zu . Ich glaube übrigens , aus seinen Darldie Hoffnung entnehmen zu können , das; Wandelsen , daß der Staat die Hilfsbeamten, die er

129

Anspruch nimmt , auch ganz bezahlen wird , und daß dann
die berechtigten Wünsche der mittleren Städte auch er¬
füllt werden.

Geh , Oberreg . -Rat vr . Trefzcr will zunächst den ersten
der von dein Abg . Or , Weiß berührten Punkte — die
Regelung der Reisekosten der Notare —
nur streifen . Nach den von dem Herrn Minister gege¬
benen Darlegungen könnte ich nicht viel neues sagen .
Ich will mich deshalb darauf beschränken, festzustellen,
daß der Herr Abg . Or , Weiß sich gegen unser Bestreben ,
mit dieser Regelung Ersparnisse zu erzielen , nicht ge¬
wendet, vielmehr nur die Form , in der diese Regelung
geschehe , zum Gegenstand seiner Kritik gemacht hat . Er
hat das System der Gewährung eines Kredits als das
empfehlenswertere bezeichnet. Ein großer Unterschied
zwischen diesem System und dem von uns befolgten be¬
steht übrigens nicht — höchstens der , daß wenn der No¬
tar sagen kann , der Ueberschuß fließt nicht in seine Ta¬
sche , er frei ist von dem Verdacht , als habe er auswärtige
Tagfahrten abgekürzt, um Ausgaben zu ersparen. Gegen
einen solchen Verdacht sich zu verteidigen, haben die No¬
tare nach den bis jetzt allgemein gemachten Erfah¬
rungen nicht nötig . Es wird nicht Vorkommen, daß ein
Notar vor der Zeit , ehe er mit seinen Geschäften fertig
ist, nach Hause reist . Das Ziel der Herbeiführung finan¬
zieller Ersparnisse aber wird durch das jetzige System
besser erreicht . ,

Der Herr Abg . Or . Weiß hat weiter ausgeführt , es
unterliege Bedenken , so ohne weiteres für die Anforde¬
rung der Regierung , unter welcher die Umwandlung
einiger Hilfsnotarsstellen in etatmäßige Notarsstellen
und von 30 nicht etatmäßigen Kanzlistenstellen
in etatmäßige Aktuarsstellen verlangt wird , zu
stimmen . Es hat mich demgegenüber gefreut, daß
diese Anforderung in der Bndgetkommission keine
Beanstandung erfahren hat , und ich bin fest über¬
zeugt, daß der Anruf des Herrn Abg , Or . Weiß an das
Haus bei diesen: keinen Anklang finden wird . Ich habe
diese Ueberzengnng umso mehr, als keines der gegen die
Bewilligung angeführten Momente zutrifft . Denn es
handelt sich nicht um eine einzige Stelle , die n e n ge¬
schaffen werden soll, sondern es sollen lediglich die v o r -

handenen Stellen in etatmäßige umgcwandelt wer¬
den , Diese Umwandlung ist ein Gebot der Notwendig¬
keit und der Billigkeit, Wir haben eine größere Zahl von
Neferendären , die den berechtigten Wunsch haben , in etat¬

mäßige Stellen einzurücken . Die Regierung hatte, um
entgegenznkommen, ursprünglich das Bedürfnis nach An¬

forderung einer größeren Zahl von etatmäßiger Notars¬

stellen . Sie hat sich schließlich im Hinblick auf die Finanz¬
lage darauf beschränkt, drei Stellen anzufordern . Wür¬
den diese nicht errichtet , dann könnten im Notariat beschäf¬
tigte Referendäre nicht etatmäßig werden, während gleich¬
altrige in der richterlichen Tätigkeit, die von vielen für

angenehmer gehalten wird , beschäftigte Referendäre zur
Anstellung gelangen.

ht geringer ist die Notwendigkeit der Umwandlung
stlich der Kanzleibeamten. Ein Vergleich gegenüber
Zerichtsschreibereibeamten zeigt — und ich will nicht

daß dieses Verhältnis ein zu günstiges ist — , daß
Drittel dieser Beamten etatmäßig , ein Drittel da-

nicht etatmäßig sind . Von den Notariatskanzlisten
en , die im allgemeinen denselben Kreisen , wie die

jtsschreibereibeamten, entnommen werden , ist nur ein

ll etatmäßig , zwei Drittel sind nichtetatmäßig,

min angesichts dessen sagen kann, diesen Leuten solle

lohltat der etatmäßigen Anstellung versagt werden,
i- inckit erfindlich .
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Ter Herr Abg . Or . Weiß hat sodann die Einteilung
der Notariatsdistrikte kurz gestreift. Ich muß
hierauf näher einaehen. Als wir seinerzeit an die Neu¬
organisation des Grundbuchwesens herantraten , hatten
wir 135 etatmäßige Notarsstellen und eine entsprechende
Zahl von Distrikten. Damals war klar , daß die den No¬
taren durch die Ueberweisung des Grundbuchwesens zu-
sallenden Aufgaben um das Doppelte des bisherigen sich
vermehren würden . Wie viele neue -stellen wir dagegen
errichten müßten , ließ sich noch nicht sagen . Nur schät¬
zungsweise konnten wir annehmen, daß eine erhebliche
Vermehrung — etwa auf 200 Distrikte — nötig seinwerde. Auf Grund der nachher gemachten Erfahrungen
begnügten wir uns mit 165 , eine Zahl , die voraus¬
sichtlich als ausreichend bezeichnet werden kann. Dabei
bestand nirgends die Meinung , daß die neuen Notariats¬
sitze überall in die Amtsgerichtsstädte verlegt werden
sollten . Im Gegenteil ! Je näher die Notare ihrem Ort
und Amte sind , desto besser ist es für ihre Dienstführung .Es spricht außerdem zugunsten der Bildung von neuen
Distrikten , die eben so zu bilden sind , daß der Notar in
kleineren Zentren seinen Sitz hat , daß auf diese Weise ganznamhafte Kosten erspart werden. Beispielsweise hatte der
Bezirk Ueberlingen unter der Herrschaft des alten Rechts
zeitweise nur einen Notar in der Stadt Ueberlingen.Jetzt haben wir außer in Ueberlingen je einen Notar inSalem und Meersburg . Mit der Bildung dieser kleineren
Zentren ging da und dort Hand in Hand , daß ein No¬
tarssitz aus dem Amtssitz entfernt werden mußte . Es
enthält diese Anordnung aber durchaus nicht eine Schädi¬gung der Stadt , denn der Verkehr wird dadurch nicht von
dieser abgelenkt. Es ist eben in Betracht zu ziehen , daßder Notar grundsätzlich nicht die Leute an den Notars¬
sitz vortadt , sondern in die einzelnen Gemeindengeht und dort die Geschäfte erledigt . Damit
hängt zusammen, daß dann und wann Orte vom
Nmtsgerichtsbezirk abgelöst werden mußten , das hat manallerdings ungern getan , denn es ist erwünscht , daß die
Kreise der Behörden sich decken , aber die Justizverwaltungkann nichts dafür , daß die Abgrenzung eines Notariats¬distrikts nicht mit den Bezirken der Steuer - und Forst-behörden, auf welche der Justizverwaltung keine Ein¬wirkung zusteht , zusammensällt. Es konnte ja der FallVorkommen , daß , um den Notar eines neuen Distrits genügend zu beschäftigen , aus einem benachbarten Amtsbe¬zirks eine Gemeinde genommen werden mußte . Es istdies aber nur bei gebieterischer dienstlicher Notwendig¬keit geschehen, und ich glaube , daß die neue Tistriktsein -teilung Hand in Hand gegangen ist mit den Bedürfnissender Bevölkerung .

Ich gehe nun über zur Bezahlung der Rat¬schreiber und ich möchte nur , soweit es diese Frageverlangt , auf die Frage der Grundbuchführung eingehen.Ich schließe mich im allgemeinen den hier über die Tienst-führung der Ratschreiber ausgesprochenen Lobe an undkann nur betonen, daß die Ratschreiber im ganzen mitgroßem Fleiß und zum größten Teil auch mit befriedigen¬dem Ergebnisse ihres Amtes gewaltet baden, und wir
sind nach den bisherigen Erfahrungen berechtigt , zu bof-fen , daß , wo es bisher noch nicht der Fall war , eine er¬
hebliche Besserung eintreten wird . Mit dieser Anerken¬
nung allein ist aber , wie man wohl annehmen darf , den
Ratschreibern nicht gedient : es fragt sich nun , inwieweit
ihre Wünsche nach finanzieller Besserstellung berechtigtsind und wer für die Kosten einer solchen auszukommenhat .

In dieser Richtung ist es ganz unerläßlich, daß man sichein ganz klares Bild macht von den früheren Verhält¬

nissen und den Grundsätzen, die jetzt leitend sind . Man
darf nicht außer acht lassen , daß der Ratschreiber grund¬
sätzlich stets Gemeindebeamter war , der seine Bezahlung
grundsätzlich stets von der Gemeinde zu erhalten hatte.
In dieser Hinsicht ist eine Aenderung nicht eingetreten.Der Ratschreiber war früher sowohl Verwaltungsrat¬
schreiber , als Grundbuchratschreiber. In beiderlei Hin¬
sicht war es die Gemeinde, die den Ratschreiber zu stellenund für seine Bezüge aufzukommen hatte , allerdings mit
einer Einschränkung. Im Grundbuchwesen pflegte der
Ratschreiber eine namhafte Einnahme aus den Gebührender Grundbuchführung zu beziehen und soviel als er
hieraus bezog , erhielt er weniger festen Gehalt . Die
Gemeinden haben sich auch nie dem Grundsätze
verschlossen , daß , soweit die Gebühren nicht
ausreichen, um den Gehalt des Ratschreibers zu decken,der Rest von der Gemeinde getragen werden muß . Es
geht dies aus der in Ihrer Hand befindlichen Statistik
hervor . So betrug im Jahre 1897 der Gesamtgehalt der
Ratschreiber rund 500 000 Nt . , davon entfielen rund
186 000 M . auf die Grund - und Pfandbuchführung .Es ist unter der Herrschaft des neuen Rechts keiner Ge¬
meinde eingefallen, zu erklären , die Grundbuchführnng
sei keine Gemeindesache , deshalb müsse der Staat
für alle daraus entstehenden Kosten aufkommen, sowenig , wie dies geschehen ist zum Beispiel
hinsichtlich der Tätigkeit des Bürgermeisters als
Standesbeamten . Die Gemeinden haben dies auch in
die Tat umgesetzt , und , wie oben erwähnt , rund 186 000Mark aus Grund - und Pfandbuchführung an die Rat¬
schreiber gezahlt. Wie aus der Zusammenstellung im
Berichte der Kommission hervorgeht , haben die Rat¬
schreiber im Jahre 1897 neben der festen Bezahlung
noch 361000 M . in Gestalt von Gebühren aus derGrund - und Pfandbuchführung bezogen .

Bei der Ueberleitung in das neue Recht war es derWille des Gesetzgebers und jedermann bekannt ! die Ge¬meinden sollten die Wohltaten des früheren Rechts be¬halten , dafür die bisherigen Lasten aber weitertragen .Wenn die Gemeinden nichts mehr im Grundbuchwesen
dreiznreden haben , so ist dies kein Nachteil. Wenn die
Gemeinderatsgebühren wegfielcn, so ist dieL ebenfallskein die Gemeinde treffender Nachteil. Tenn dies warenrein persönliche Einnahmen .

Tie Gemeinden baden srüher einen Teil deSGebalts für die Grund - und Pfandbuchsührunggezahlt. Und niemand hat eine Verminderungdieser Leistung in Aussicht gestellt . Tie Gemeindewar ferner bisher verpflichtet, die Dienslränmezu stellen . Es ist eines zuzugeben : die Verpflichturig, dasLokal zu stellen ist eine Vermehrung der Leistung derGemeinden . Diese Steigerung war unvermeidlich undeine einmalige , vorübergehende. Ihr steht eine Steige¬rung der Leistung des Staates gegenüber . Im übrigenwird nicht mehr von den Genieinden verlangt , als bis¬
her : auch .

Was unterm neuen Recht finanziell heransgekommenist , ergibt sich aus Anlage 3 im zweiten Teil der Statistik .Das Ergebnis ist in mehrfacher Hinsicht ein günstiges.Die früheren Schätzungen haben sich bestätigt. Das Jahr1903 war sehr günstig für die Ratschreiber. Es wurde vonihnen eine höhere Einnahme erzielt , als jemals in dervergangenen Zeit , soweit die Grundbuchsührung in Be¬tracht kommt. Das Iahresergebnis beträgt etwa 680 000Mark Gebühren für die Ratschreiber als Hilfsbeamte derGrnndbuchämter , während die Ratschreiber der nämlichenGemeinden ini Jahre 1897 für wiederkehrende und



Uebergangsarbeiten nur rund 395 000 Mark verüient
haben . Daneben haben die Ratschreiber die
Vergütungen aus der Gemeindekasse bezogen. Dazu
kommt — ich freue mich, dies feststellen zu können — , daß
die Gemeinden die Vergütungen der Ratschreiber erhöht
haben . Das alles zusammengenommen macht das Jahr
1903 zu einem ausnehmend günstigen . Die Gemeinden
haben die Vergütungen da und dort erhöht , weil sie er¬
kannt haben, daß die staatlichen Vergütungen in einzel¬
nen Gemeinden nicht ausgereicht haben . Dies ist ein er¬
freuliches Entgegenkommen. Dies darf aber nicht als
Leistung ohne Verbindlichkeit angesehen werden . Ein -

i mal waren dazu die Gemeinden rechtlich verbunden . Die
! Berufung auf frühere Minderleistungen macht die jetzi¬

geil lischt zu einer Nicht-Pflichtleistung . Wenn man das
Ergebnis auseinanderlegt , so betragen die Gebühren für
laufende Geschäfte 420 000 M . , für Umschreibungen
260 000 M . Diese Zahlen stimmen auffallend mit denen
von 1897 überein . Damals betrugen sie 364 000 M .

i und 265 000 M . im ganzen Lande, 337 000 lind
f 258 000 M . in der jetzt unter Reichsgrundbuchrecht ste-
f henden Gemeinden. Im ganzen ist also eine erhebliche
. Verbesserung eingetreten . Gleichwohl wird von einzelnen
!- darauf hingewiesen, daß sie nichts oder nur wenig davor

spüren, sogar weniger hätten , als vorher . Das hat sich
! aber nicht machen lassen , daß in jeder Gemeinde der Rat -
; schreiber das gleiche wie bisher oder mehr bezieht . Wir
^ müssen zufrieden sein , wenn wir sagen können, daß im
l ganzen der frühere Stand nicht nur erreicht, sondern nam-
s Haft überschritten worden ist .

Bei der Ueberleitung sollten die Gemeinden die glei-
k chen Wohltaten genießen, aber auch die gleichen Lasten
f tragen , wie früher . Eine etwaige Steigerung der Lei¬

stungen sollte sowohl beinr Staat als bei den Gemeinden
eintretcn.

An diesem vergleichsartigen Uebereinkommen soll¬ten die Vertreter der ländlichen Teile unseresLandes nicht rütteln . Vom rein fiskalischen
Standpunkt könnte von der Regierung wohl auch

j ein anderer Standpunkt vertreten werden . Der Staat
! will den Vergleich loyal durchführen . Allein er ist nicht
s in der Lage , noch- größere Leistungen als jetzt auf sich zu
! nehmen. Wenn die Gemeinden ihre Leistungen für zu
; groß halten , müssen sie sich wohl überlegen zu sagen :

Unsere Leistungen kommen nur dem Staat zugut , die
Kosten hat der Staat zu übernehmen . Damit rütteln die
Herren an einer ganz wesentlichen Grundlage unserer
Gesetzgebung und zwingen geradezu zu der Frage , ob
es daun bei der bisherigen Regelung bleiben kann . Der
Reinertrag des Notariats - und Grundbuchwesens für die
Staatskasse hat sich gegen früher sehr vermindert . ImJahr 1899 hatte die Staatskasse aus diesem Geschäfts¬gebiete eine Reineinnahme von rund 700 000 M . Es istbekannt, daß die freiwillige Gerichtsbarkeit eine Ein¬
nahmequelle ist , aus die der Staat nicht ohne Ersatz ver¬
zichten kann.

In den abgelaufenen zwei Budgetperioden ist das
finanzielle Ergebnis aus dem Notariats - und Grundbuch-
Wesen für die Staatskasse sehr viel ungünstiger gewesen .Eine weitere Verschlechterung in dieser Hinsicht ist nun
nicht mehr zu erwarten ; das neue Budget weift vielmehreine ganz namhafte Verbesserung der Einkünfte aus demNotariats - u . Grundbuchwesen um rund 600 000 M . auf .Als wir diese Summe im Sommer l . I . in das Budgeteinstellten , waren wir noch aus Schätzungen angewiesen.

»
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Die bisherigen Ergebnisse berechtigen uns aber zu der
Annahme , daß unsere Sätze erreicht werden . Sie bleiben
hinter den im Jahre 1903 tatsächlich erreichten beim No¬
tariat nur um etwa 10 000 , beim Grundbuchwesen nur um
etwa 20 000 Bk . zurück. Trotzdem beträgt nach dem Vor¬
anschlag für 1904 die Reineinnahme des Staates gegen¬über 1899 rund 300 000 M . weniger.

Ich will nun nach diesen allgemeinen Ausführungen
noch auf einzelne Bemerkungen der Herren Vorredner
eingehen. Der Herr Abg . Or . Weiß hat selbst anerkannt ,daß, wenn man lediglich die Zahlen u . die Statistik Port,das Ergebnis für die Ratschreiber günstig ist . Er hataber dagegen eingewendet, dieses Ergebnis sei nur ein
scheinbares . Es stehe ihm ein erhebliches Mehr der
Leistungen der Ratschreiber gegenüber . Dagegen ist zu¬
nächst zu erinnern , daß mit mathematischer Sicherheit hier
iiberhaupt nichts gesagt werden kann . Aber das bestäti¬
gen die näher stehenden Kreise und auch Ratschreiber
selbst, daß jetzt, wo der Zustand ein normaler - ist . und
insbesondere die mit der Einarbeitung in das neue
Grundbuchrecht verknüpften Schwierigkeiten beseitigt
sind , die Ratschreiber bei dem nötigen Fleiß und der
nötigen Befähigung dem Grundbuchwesen nicht mehr
Zeit widmen müssen wie früher . Die Arbeit ist jetzt die
gleiche : dafür bezieht aber der Ratschreiber nach den
Durchschnittssätzen des Landes mehr an Vergütung .

Ter Herr Abg . I) r . Weiß hat sodann die Meinung ver¬
treten , es müsse der Staat , wenn er die Einnahmen aus
dem Grundbuchwesen an sich ziehe , auch die Lasten tragen .Es ist dies an sich ein durchaus richtiger Standpunkt .
Durch ihn könnte aber die Regierung eines Tages dahin
gedrängt werden, die Konsequenzen zu ziehen und zu
verlangen , daß wenn der Staat ausschließlich auf seine
Kosten die Aufgaben des Grundbuchwesens lösen solle,es ihm dann auch niemand verwehren könne , zu be¬
stimmen , wo und mit welchem Personal er dies tun will.
Diese Konsequenzen sind aber bisher , insbes. von den Ver¬
tretern der ländlichen Kreise , noch nicht gezogen worden .
Ich begreife aber den Standpunkt der Herren Abg . Or .Weiß, Franz und Harsch . Sie haben nicht so sehr die In¬
teressen der Landgemeinden ihres Bezirks , als diejenigender Hauptgemeinde, der Amtsstadt im Auge. Daß bei
diesen die Verhältnisse anders liegen, will ich einräumen ,Sie haben die gleichen Lasten wie die Landgemeinden , da¬
gegen nicht dieselben Vorteile . Ich begreife in noch hö¬heren: Grade auch, wenn diese Städte nicht nur die jetzigenLasten abwälzen, sondern gleich einer Anzahl bevorzugterstädte von dem Rahm abschöpfen möchten , den der Gesetz¬geber seinerzeit in nicht genügender Würdigung der
finanziellen Tragweite den letzteren überlassen hat . (Hei¬terkeit.)

Aber ich bezweifle nicht, daß die Herren auch erwägenwerden, daß wir keinen Gegensatz zwischen plattem Landund der Stadt schaffen und jenem Lasten zumuten können,die vor: den mittleren und großen Städten nicht getragenwerden. Der richtige Weg wird meines Erachtens nurgefunden, wenn man erwägt, daß von den Kosten einerfür das ganze Land nützlichen Einrichtung einzelne Ge¬meinden, die davon keinen Nutzen haben, sich nicht frei
machen können . Ich appelliere deshalb an das auch beiden Vertretern der Städte vorhandene Gefühl für das
Gemeinwohl des ganzen Landes . Im allgemeinen In¬
teresse muß es in den mittleren Städten bleiben, wie e?
ist, während die großen Städte sich eben in den Verlusteines Teiles ihrer Einnahmen fügen müssen . ( Sehr
richtig !) Das ist die richtige Lösung.

»
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Präsident vr . Gönner » Nach den von mir eingezoge -
nen Erkundigungen dürfte die nächste Rede noch etwa
1 ' / ., Stunde (Rufe : Oho !) dauern . Ich schlage Ihnen
daher vor , jetzt Schluß zu machen und die Beratung am
nächsten Samstag fortzusetzen .

Schluß der Sitzung : nach 1 Uhr
'
nachmittags.

* Karlsruhe , 21 . Jan . 17 . öffentliche Sitzung der
Zweiten Kammer . Tagesordnung aus
Samstag , den 23 . Januar 1904 , vormittags V 2IO Uhr:

Anzeige neuer Eingaben . Sodann
Fortsetzung der Beratung des Berichts der Budgetkommisston

über das Budget des Ministeriums der Justiz , des Kultus
und Unterrichts für die Jahre 1904 und 1905 . Ausgabe
Titel I - VII , XII und XIII und Einnahme Titel I . Druck¬
sache Nr 13 . Berichterstatter Abg . vr . Binz .

Verantwortlich für den Bericht über die Verhandlungen der Zweiten Kammer : vr . Karl Schweickert .
Druck und Berlag der B . Braun 'schen Hofbuchdruckerri. Beide in Karlsruhe .
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